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Wittelsbacher neben den Habsburgern 1335/36 solange eine Rolle, bis
eine luxemburgische Beschränkung durchgesetzt war. Der Friede von
Enns zwang Johann von Böhmen und seine Söhne in Tirol faktisch
auf die Basis der Erbrechtsregelung von 1330 zurück, Kärnten ging
verloren. Von 1336 bis zum November 1341 hielt Ludwig der Bayer
an dieser Lösung fest, der Ausgleichsvertrag von 1339 dokumentierte
es. Erst die Revolte des Adels und die Vertreibung Johann Heinrichs
nötigten den Kaiser, mit der Einheirat seines von den Tirolern ge-
wünschten Sohnes das Machtvakuum zu füllen. Die gequälte Haltung
Ludwigs des Brandenburgers und in der Folgezeit die klein gehaltene
Thematisierung des dynastischen Erfolges sowie die Angebote an Jo-
hann Heinrich, statt der verlorenen Margarete eine Kaisertochter zu
ehelichen und die Lausitz in Besitz zu nehmen146, zeigten das Dilem-
ma der Wittelsbacher. Sie hatten die Sukzession auf Reichsebene ge-
wollt und versuchten seit 1342, die Tiroler Ereignisse zu marginalisie-
ren und vergessen zu machen. Aber schon der Hoftag von Bacharach
1344, der alle kaiserlichen Beschwichtigungsmaßnahmen ins Leere
laufen ließ und den Königsplänen Ludwigs des Brandenburgers eine
ernüchternde Abfuhr seitens der Fürsten bescherte147, machte klar,
daß aus der Affäre tatsächlich der entscheidende Anstoß gegen ein
fortgesetztes wittelsbachisches Königtum geworden war. Mit dem
gleichen Beharrungsvermögen wie in Brandenburg, Pläne notfalls zu
ändern, dann aber konsequent zu verfolgen, blieben Ludwig der Bayer
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